
Betreuungsangebote   

an der Grundschule Kaltenengers im Schuljahr 2026/2027  
Eine Kooperation der Verbandsgemeinde Weißenthurm und der Ortsgemeinde Kaltenengers 

 

An der Grundschule Kaltenengers können Eltern und Personensorgeberechtigte aus folgenden 

Angeboten der außerschulischen Betreuung wählen: 

 

Betreuende Grundschule (BGS)  

 

BGS - Frühbetreuung 
Die „BGS-Früh“ in Kaltenengers ist ein Angebot von Montag bis Freitag vor Unterrichtsbeginn (7:15 bis 
8:00 Uhr). 
In der Betreuungszeit liegt der Schwerpunkt auf gemeinsamer Freizeitgestaltung mit Angeboten aus dem 
kreativen, bewegungsorientierten und spielerischen Bereich. 
 

Kosten 
Die Kosten für die Teilnahme an „BGS-Früh“ liegen bei 10,00 € pro Monat. 
Die Beitragsberechnung erfolgt jeweils pro Schuljahr.  
 
 

BGS - Mittagsbetreuung 
Die „BGS-Mittag“ in Kaltenengers ist ein Angebot von Montag bis Freitag im Anschluss an den Unterricht 
(12:00 bis 14:00 Uhr). 
In der Betreuungszeit liegt der Schwerpunkt auf gemeinsamer Freizeitgestaltung mit Angeboten aus dem 
kreativen, bewegungsorientierten und spielerischen Bereich.  
 

Kosten 
Die Kosten für die Teilnahme an der „BGS-Mittag“ liegen bei 28,00 € pro Monat. 
Die Beitragsberechnung erfolgt jeweils pro Schuljahr.  
 
Die Angebote finden an allen Schultagen statt, jedoch nicht in den Ferien, an gesetzlichen Feiertagen 
sowie an Schließtagen der Schule. 
 

Pädagogische Nachmittagsbetreuung (PNB) 

 

PNB 
Die „PNB“ in Kaltenengers ist als Betreuung mit pädagogischem Schwerpunkt konzipiert.  
Die Tagesstruktur der Teilnehmer/innen enthält, neben einem gemeinsamen Mittagessen und einer 
Betreuung der Hausaufgaben, auch verschiedene Angebote mit Inhalten aus dem sportlichen, kulturellen 
und kreativen Bereich. In die Freizeitgestaltung werden nach Möglichkeit auch Vereine und Institutionen 
aus dem Ort mit einbezogen.  
 

Durchführungszeitraum 
Das Angebot findet von Montag bis Freitag von 12:00 bis 16:00 Uhr in den Räumlichkeiten des „Alten 
Rathaus“ und des Mehrzweckraumes statt.  
 

Betreuungskosten 

70,00 € pro Monat zzgl. Verpflegungskosten 

 

Verpflegungskosten 

2,00 € pro Mahlzeit (werden auf Grundlage der tatsächlich eingenommenen Essen nach Ablauf 

des Kalendermonats berechnet und sind am 15. des Folgemonats fällig) 

Die Teilnahme am Mittagessen ist grundsätzlich verpflichtend. 

 

Die Angebote finden an allen Schultagen statt, jedoch nicht in den Ferien, an gesetzlichen Feiertagen 
sowie an Schließtagen der Schule. 



Allgemeine Informationen 

 
Zustandekommen des Angebots 
Das Zustandekommen der einzelnen Betreuungsangebote ist abhängig von der Nachfrage nach dem 
Angebot sowie der personellen Besetzung des Betreuungspersonals und einer Förderung durch das 
Land Rheinland-Pfalz. Sollte aufgrund der o.g. Durchführungsvoraussetzungen das Angebot nicht 
zustande kommen, werden Sie hierüber zeitnah informiert. 
 

Förderung 
Sollten Sie Leistungen vom Jobcenter oder Sozialleistungen der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz 
beziehen, besteht die Möglichkeit, einer Reduzierung der Verpflegungskosten (z.B. über das Bildung- 
und Teilhabepaket). Informieren Sie sich bitte hierzu bei Ihrem persönlichen Sachbearbeiter. 
 

Anmeldung 
Anmeldestart: 2. März 2026, 7:15 Uhr 
 

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über www.thatsit-weissenthurm.de („Außerschulische 
Betreuungsangebote“). 
Die Anmeldung erfolgt einmalig. Wenn der Vertrag nicht von einer Partei gekündigt wird, bleibt die 
Anmeldung bis zum Verlassen der Schule wirksam. 
Eine Anmeldung für einzelne Tage ist nicht möglich! (Die Auswahl der tatsächlichen Betreuungstage obliegt 
den Eltern/ Erziehungsberechtigten, die Höhe der Kosten bleibt jedoch vollständig bestehen) 

Unterjährige Anmeldungen können erfolgen, sofern die Platzkapazitäten dies zulassen.  
 

Anmeldefrist: 31. März 2026 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Kündigung 
Eine fristgerechte Kündigung ist gemäß § 8 der Satzung über die außerschulischen Betreuungsangebote 

an Grundschulen in der Verbandsgemeinde Weißenthurm (vom 09.10.2024) bis zum 31.01. für das 

folgende Schuljahr möglich. 

Eine vorzeitige Kündigung durch die Eltern/Personensorgeberechtigte ist nur aus den in der Satzung 
genannten Gründen und einer Frist von vier Wochen zum Monatsende möglich. 
Die Satzung kann unter folgendem Link eingesehen werden: neufassung-satzung-bgs-pna-2024.pdf 

 

 
Weitere Informationen zu den außerschulischen Betreuungsangeboten an Grundschulen in der 
Verbandsgemeinde Weißenthurm finden Sie auf unserer Homepage: www.thatsit-weissenthurm.de  
 

  

 

Ansprechpartnerin 
Betreuungsangebote der VG Weißenthurm  

Frau Alina Klein, Zimmer 011  

Kärlicher Straße 4, 56575 Weißenthurm  

Tel.: 02637/913-451   
alina.klein@vgwthurm.de 


